
 



23.02.2008 1Satzungdes Kleing�rtnervereins Waldauer Wiesen e.V.- im Folgenden kurz „Verein“ genannt -Satzungsinhalt:� 1 Name, Sitz und Gesch�ftsjahr des Vereines� 2 Stellung des Vereines� 3 Zweck des Vereines� 4 Aufgaben des Vereines� 5 Mitglied� 6 Beendigung der Mitgliedschaft� 7 Garten�bernahme und Pachtverh�ltnis� 8 Beendigung des Pachtverh�ltnisses� 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder� 10 Organe und Verwaltung des Vereins� 11 Mitgliederversammlung� 12 Vorstand� 13 Kassen- und Rechnungswesen� 14 Kassenpr�fung� 15 Schlichtungsausschuss� 16 �nderung des Satzungszwecks, Aufl�sung des Vereins� 17 Schlussbestimmungen



23.02.2008 2Ä 1Name, Sitz und GeschÅftsjahr des Vereines1. Der Verein f�hrt den Namen „Kleing�rtnerverein Waldauer Wiesen e.V.“ 2. Er hat seinen Sitz in Kassel.3. Im Vereinsregister des Amtsgerichts Kassel ist er unter der Nummer 705 eingetragen.4. Er besitzt die kleing�rtnerische und steuerliche Gemeinn�tzigkeit.5. Er ist Mitglied des Stadt- und Kreisverbandes Kassel im Landesverband Hessen der Kleing�rtner e.V. in Frankfurt/Main.6. Die Anschrift des Vereins ist die Anschrift des jeweiligen Vorsitzenden. 7. Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr. 8. Gerichtsstand ist Kassel Ä 2Stellung des Vereines1. Der Verein ist der Zusammenschluss von Mitgliedern, die einen Kleingarten in einer Dauerkleingartenanlage bewirtschaften.2. Er ist parteipolitisch sowie konfessionell neutral und wird nach demokratischen Grund-s�tzen geleitet. 3. Er unterwirft sich der regelm��igen Pr�fung der Gesch�ftsf�hrung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ä 3Zweck des Vereines1. Der Verein verfolgt gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. Er ist auf sozialer Grundlage t�tig.2. Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbeg�nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils g�lti-gen Fassung.3. Der Verein ist selbstlos t�tig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-cke.  Seine Mittel werden ausschlie�lich und zeitnah f�r die satzungsgem��en klein-g�rtnerischen Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mit-glied keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Aus-gaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.4. Der Verein f�rdert:a) das Interesse an Kleing�rten als Bestandteil des �ffentlichen Gr�ns,b) die Erziehung zur Naturverbundenheit,



23.02.2008 3c) die Ziele des Umwelt- und Naturschutzes,d) die Gestaltung der Freizeit und Erholung durch kleing�rtnerische Bet�tigung,e) die fachliche Beratung seiner Mitglieder,f) das Kleingartenwesen.5. Der Verein �berl�sst in dem ihm zur Verf�gung stehenden Kleingartengel�nde seinen Mitgliedern aufgrund von Unterpachtvertr�gen Einzelg�rten zur kleing�rtnerischen Nutzung (Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen f�r den Eigenbedarf) entsprechend den Vorschriften des Bundeskleingartengesetzes und dieser Satzung.Ä 4Aufgaben des VereinesDie Aufgaben des Vereins umfassen:1. Vertretung der Interessen seiner Mitglieder gegen�ber der �ffentlichkeit, den Beh�r-den und zust�ndigen K�rperschaften,2. Betreuung und Unterst�tzung der Mitglieder in fachlicher und organisatorischer Hin-sicht,3. Beschaffung und Verwaltung �ffentlicher und privater Mittel,4. Fachberatung seiner Mitglieder, 5. die Erhaltung seiner bestehenden Gartenanlage,6. das Anbieten von Kollektivversicherungen, 7. Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen und kommunalen  Vorgaben bei der Be-bauung und der kleing�rtnerischen Nutzung,8. Der Verein �ffnet seine Gartenanlage f�r die �ffentlichkeit w�hrend der �blichen �ff-nungszeit. Ä 5Mitglied1. Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die die Zwecke des Vereins aner-kennt und f�rdert.2. Der Antrag zur Aufnahme muss schriftlich erfolgen. �ber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Seine Entscheidung ist endg�ltig und bedarf keiner Begr�ndung. Sat-zung, beschlossene Ordnungen und Beschl�sse des Vereins (in der jeweils g�ltigen Fassung) werden f�r das neue Mitglied mit der Aufnahme verbindlich.3. Der Verein hat aktive, f�rdernde (passive) und Ehrenmitglieder.a. Aktive Mitglieder sind Personen, die aufgrund eines mit dem Verein abgeschlossenen Pachtvertrages einen Kleingarten selbst bewirtschaf-ten.b. F�rdernde (passive) Mitglieder sind Personen, die ohne einen Klein-garten in der Vereinsanlage zu bewirtschaften, die Zwecke des Vereins 



23.02.2008 4unterst�tzen. Bewerber f�r einen Kleingarten gelten bis zum Abschluss eines Pachtvertrages als f�rdernde Mitglieder.4. Die Mitgliedschaft ist nicht �bertragbar und nicht vererbbar. Durch schriftliche Vollmacht ist eine Vertretung der Mitgliedschaft durch den Ehepart-ner bei Mitgliederversammlungen m�glich. Ist der Ehepartner selbst Mitglied, so hat er nur ein Stimmrecht.Ä 6 Beendigung der Mitgliedschaft1. Die Mitgliedschaft endet durch K�ndigung oder Tod.2. Die K�ndigung durch das Mitglied ist nur zum Ende des Gesch�ftsjahres zul�ssig und muss schriftlich sp�testens zwei Monate vor dessen Ende erfolgen.3. Der Verein kann die Mitgliedschaft zum Ende des Gesch�ftsjahres mit einer Frist von  zwei Monaten k�ndigen, wenn a. das Pachtverh�ltnis durch fristgerechte K�ndigung seitens des Vereins � 9 Absatz 1 Nummer 1 BKleingG zum 30.11. des laufenden Jahres beendet wurde, n�mlich weil das Mitgliedaa. ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung des Vereinsvorstandes eine    nicht kleing�rtnerische Nutzung fortgesetzt hat,bb. die Laube zum dauernden Wohnen benutzt hat,cc. das Grundst�ck unbefugt einem Dritten �berlassen hat,dd. erhebliche Bewirtschaftungsm�ngel nicht innerhalb einer   angemes-senen Frist abgestellt hat,ee. geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen f�r die Kleingarten-anlage verweigert hat,ff. ohne amtliche Genehmigung/Genehmigung des Vorstands eine Garten-laube errichtet,  sie vergr��ert oder ein Bauwerk errichtet hat, das ge-m�� Bebauungsplan des Magistrates der Stadt Kassel in der jeweils g�ltigen Fassung nicht errichtet werden darf oder gegen bestehende andere Bauvorschriften versto�en hat,gg. Tierhaltung im Kleingarten betrieben hat,hh. der Verpflichtung einer gesetzlich notwendigen Sch�dlings-bek�mpfung nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist,b. das Mitglied gegen die Vereinssatzung und gegen die Vereinsordnun-gen versto�en hat.4. Der Verein kann die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Frist k�ndigen, wenna. das Pachtverh�ltnis durch fristlose K�ndigung seitens des Vereins ge-m�� � 8 Nummer 2 BKleingG  beendet wurde, n�mlich der P�chter oder 



23.02.2008 5von ihm auf dem Kleingartengrundst�ck geduldete Personen so schwerwiegende Pflichtverletzungen begangen haben, insbesondere den Frieden in der Kleing�rtnergemeinschaft so nachhaltig gest�rt ha-ben, dass dem Verp�chter die Fortsetzung des Vertragsverh�ltnisses nicht zugemutet werden kann,b. das Mitglied sich innerhalb oder au�erhalb der Gartenanlagen vereins-sch�digend verh�lt oder sich Verfehlungen zuschulden kommen l�sst, die eine weitere Mitgliedschaft im Verein unzumutbar erscheinen lassen,c. das Mitglied den Beitrag und festgesetzte Nebenleistungen drei Monate nach F�lligkeit trotz Mahnung mit Fristsetzung noch nicht gezahlt hat.5. Die Streichung von der Mitgliederliste erfolgt, wenn ein f�rderndes Mitglied trotz ein-maliger Mahnung l�nger als zwei Monate mit der Beitragszahlung in Verzug ist.6. Die K�ndigung durch den Verein wird durch den Vorstand ausgesprochen und erfolgt schriftlich und nachweisbar an die letzte dem Verein bekannte Anschrift. Das Mitglied kann innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des K�ndigungsschreibens Widerspruch mit Begr�ndung einlegen. �ber den Widerspruch entscheidet der Schlichtungsaus-schuss.7. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeglicher Anspruch auf die Leistungen des Vereins und die Nutzung aller Einrichtungen des Vereins.8. Die Mitgliedschaft im Verein ist die Gesch�ftsgrundlage f�r das Zustandekommen des Pachtvertrages. KÇndigt ein aktives Mitglied seine Mitgliedschaft, so beinhaltet diese KÇndigung auch gleichzeitig die KÇndigung des PachtverhÅltnisses. 9. Ä 7 GartenÇbernahme und PachtverhÅltnis1. Frei werdende Kleing�rten werden in der Reihenfolge der vom Vorstand gef�hrten Bewerberliste angeboten.2. Die �bernahme eines Kleingartens setzt die Mitgliedschaft im Verein und die Aner-kennung der Vereinssatzung, der Gartenordnung und der Vereinsordnungen in der jeweils g�ltigen Form voraus.Ein PachtverhÅltnis ohne Vereinsmitgliedschaft ist nicht mÉglich.3. Die �bernahme einer Kleingartenparzelle wird mit Abschluss eines Unterpachtver-trags wirksam. �ber den Abschluss des Unterpachtvertrags entscheidet der Vorstand.4. Der P�chter ist verpflichtet, die Bestimmungen des Pachtvertrages einzuhalten, die auf den Verpflichtungen des General – bzw. Hauptp�chters gegen�ber den Grund-st�ckseigent�mern beruhen.5. Der P�chter ist verpflichtet, den gepachteten Kleingarten entsprechend den Bestim-mungen des BKleingG unter Befolgung der Gartenordnung, Vereinsordnungen und des Pachtvertrages zu bewirtschaften.



23.02.2008 6Ä 8 Beendigung des PachtverhÅltnisses1. Der Pachtvertrag endet durch K�ndigung oder Tod.2. Die K�ndigung durch den P�chter ist nur zum 30. November eines Jahres zul�ssig. Die K�ndigung hat schriftlich bis zum dritten Werktag im August zu erfolgen. Der Vorstand kann in begr�ndeten F�llen der K�ndigung des Pachtverh�ltnisses zu einem anderen Termin zustimmen.3. Der Verein kann das Pachtverh�ltnis schriftlich zum 30. November eines Jahres k�n-digen, wenn der P�chter ungeachtet einer schriftlichen Abmahnung des Verp�chters eine nicht kleing�rtnerische Nutzung fortsetzt oder andere Verpflichtungen, die die Nutzung des Kleingartens betreffen, nicht unerheblich verletzt, insbesondere die Lau-be zum dauernden Wohnen benutzt, das Grundst�ck unbefugt einem Dritten �ber-l�sst, erhebliche Bewirtschaftungsm�ngel nicht innerhalb einer angemessenen Frist abstellt oder geldliche oder sonstige Gemeinschaftsleistungen f�r die Kleingartenanla-ge verweigert. Die K�ndigung hat schriftlich bis zum dritten Werktag im August zu er-folgen.4. Der Verein kann sp�testens am dritten Werktag im Februar zum 30. November das Pachtverh�ltnis k�ndigen (K�ndigung durch den Eigent�mer), wenn die K�ndigungs-gr�nde gem�� � 9 Absatz 1 Nummer 2 – 6 BKleingG vorliegen.5. Der Verein kann das Pachtverh�ltnis ohne Einhaltung einer Frist k�ndigen, wenna) der P�chter mit der Entrichtung des Pachtzinses f�r mindestens ein Vierteljahr in Verzug ist und nicht innerhalb von zwei Monaten nach schriftlicher Mahnung  die f�llige Pachtzinsforderung erf�llt oderb) der P�chter oder von ihm auf dem Kleingartengrundst�ck geduldete Personen so schwerwiegende Pflichtverletzungen begehen, insbesondere den Frieden in der Kleing�rtnergemeinschaft so nachhaltig st�ren, dass dem Verp�chter die Fortsetzung des Vertragsverh�ltnisses nicht zugemutet werden kann.6. Die K�ndigung durch den Verein wird durch den Vorstand ausgesprochen und erfolgt schriftlich und nachweisbar an die letzte dem Verein bekannte Anschrift.7. Wird das Pachtverh�ltnis beendet, so ist vom Pachtnachfolger – sofern ein solcher vorhanden ist – eine Entsch�digung f�r die in den Pachtgarten eingebrachten Werte zu zahlen. Die H�he der Entsch�digung wird von der Wertermittlungskommission des Vereins festgesetzt. Sie stellt unter Beachtung der rechtsg�ltigen Bebauungspl�ne und nach Ma�gabe der  geltenden Wertermittlungsrichtlinie den Zeitwert fest. Verant-wortlich f�r eine sachgerechte Wertermittlung ist der Vereinsvorstand, der auch das Ergebnis der Wertermittlung dem ausscheidenden und dem neuen P�chter mitteilt. Entsprechen eingebrachte Werte (Baulichkeiten, Anpflanzungen etc.) nicht g�ltigen Rechtsnormen, so sind die Kosten f�r die jeweilige Beseitigung zu ermitteln. Sie sind dem ausscheidenden P�chter in Rechnung zu stellen. Bei der Wertermittlung entste-hende Kosten tr�gt der abgebende P�chter.8. Im Todesfall endet das Pachtverh�ltnis mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Tod des Kleing�rtners folgt. Bei Tod eines Ehegatten kann der Pachtvertrag mit dem �berlebenden Ehegatten fortgesetzt werden. Der �berlebende Ehegatte kann inner-



19.03.2011 7halb eines Monats nach dem Todesfall schriftlich gegen�ber dem Verein mitteilen, dass er den Pachtvertrag nicht fortsetzen will.Ä 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder1. Jedes Mitglied hat das Recht
- an den Versammlungen des Vereins, den Abstimmungen und den Wahlen teil-zunehmen. Das Stimmrecht ist nicht �bertragbar. Siehe � 5.4
- die Fachberatung und sonstige Angebote des Vereins in Anspruch zu  nehmen.2. Die Rechte (insbesondere das Stimmrecht) ruhen bei Nichtzahlung der dem Verein zustehenden geldlichen Leistungen.3. Jedes Mitglied hat die Pflicht,
- den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beitrag zu zahlen und sonstige festgesetzten Zahlungen und Leistungen zu erbringen; der Beitrag ist eine Bringschuld,
- die Bestimmungen der Satzung und der erlassenen Vereinsordnungen (z.B. Garten- und Stromordnung) zu befolgen,
- seine finanziellen Verpflichtungen der Jahresrechnung bis zum 31.01. und der Strom- und Versicherungsrechnung bis zum durch den Vorstand festgesetzten Zahlungstermin, eines jeden Jahres zu erf�llen. Die Rechnungen werden grunds�tzlich durch Lastschriftverfahren eingezogen. Bei nicht termingerechter Zahlung werden die Betr�ge angemahnt. Mahnkosten gehen zu Lasten desZahlungspflichtigen.4. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende zahlen keinen Vereinsbeitrag und sind von der Gemeinschaftsarbeit befreit.5. Aktive und f�rdernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder sind uneingeschr�nkt w�hlbar.Ä 10 Organe und Verwaltung des VereinesDie Organe des Vereines sind:1. Mitgliederversammlung2. Vorstand3. Gesamtvorstand Ä 11 Mitgliederversammlung1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie soll als Jahres-hauptversammlung in den ersten drei Monaten eines Kalenderjahres stattfinden. Dieordnungsgem��e Einladung einer Mitgliederversammlung erfolgt in Textform an alle Mitglieder und den Stadt- und Kreisverband durch den Vorsitzenden oder einem ande-



enth�lt neben Ort, Tag und Zeit insbesondere die Tagesordnung zur Jahreshauptver-sammlung.2. Die Einladungen zu den sonstigen Mitgliederversammlungen erfolgen in Textformdurch den Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied mindestens zwei Wochenvor dem jeweils festgesetzten Termin.3. Die Jahreshauptversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung.Beschlussfassung �ber die H�he des Mitgliedsbeitrages.Entscheidung �ber Festsetzung und H�he von Umlagen und sonstigen Geldleistungen.Genehmigung von Einzelausgaben �ber 2.500,00 € durch den Vorstand.Erledigung eingebrachter Antr�ge.Die Wahl des Vorstandes und der Kassenpr�fer.Best�tigung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern.Die Wahl von 3 Schlichtungsausschussmitgliedern.Die Wahl der GartenwarteDie Wahl des FestausschussesEntscheidung �ber Anzahl der zu leistenden Stunden f�r die Gemeinschaftsarbeit sowie�ber die H�he des Ersatzbetrages f�r nicht geleistete Gemeinschaftsarbeit.Genehmigung von Vereinsordnungen (z.B. Gartenordnung, Ehrenordnung, Stromordnung u.s.w.).4. Eine Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn 25 % der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gr�nde und des Zwecks verlangen oder das Interesse des Vereins es erfordern.5. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Zu einer Satzungs�nderung ist eine Zwei-drittel - Mehrheit erforderlich.6. Stimmberechtigt sind nur Vereinsmitglieder. Abstimmungen erfolgen durch Handzei-chen; auf Antrag muss geheim abgestimmt werden.ren Vorstandsmitglied unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen. Die Einladung 20.03.20I0 8Entgegennahme und Genehmigung des Haushaltsvoranschlages.Beschlussfassung �ber die �nderung der Satzung.Entgegennahme des T�tigkeitsberichts des Vorstandes, des Kassenberichtes, des



23.02.2008 97. Jede ordnungsgem�� einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussf�hig. Antr�-ge, �ber die in der Jahreshauptversammlung entschieden werden soll,  m�ssen sp�-testens zum 31.12. des ablaufenden Gesch�ftsjahres bei dem Vorstand schriftlich niedergelegt werden.Aus der Versammlung k�nnen Dringlichkeitsantr�ge (Initiativantr�ge) gestellt und be-schlossen werden, wenn ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dem zustimmen. Dies gilt nicht f�r Vorstandswechsel und Satzungs�nderungen.8. Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder einem damit Beauftragten geleitet. Mitglieder des Vorstandes des Stadt- und Kreis-verbandes und Landesverbandes haben Anwesenheits- und Rederecht auf den Ver-sammlungen.9. �ber die Versammlungen und die Ergebnisse der Beschlussfassungen ist ein Proto-koll zu f�hren, das vom Versammlungsleiter und vom Protokollf�hrer unterzeichnet wird.Abstimmungsergebnisse sind nach abgegebenen Ja – und Nein – Stimmen festzuhal-ten. 10.Vor Beginn von Wahlhandlungen ist ein Wahlleiter zu w�hlen. Diesem obliegt die Durchf�hrung der Wahlen des Vorstands.Die Durchf�hrung der Entlastung des Vorstands sowie die Durchf�hrung der Nach-wahl von ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern, der Kassenpr�fer, von Ausschuss-mitgliedern und anderen Funktionstr�gern obliegt dem Versammlungsleiter.11.Die Wahlen sind in geheimer  Abstimmung durchzuf�hren. Wird nur eine Person f�r ein Vorstandsamt vorgeschlagen, und ist der Vorgeschlagene zur Annahme des Am-tes bereit, so kann die Wahl durch Handzeichen erfolgen. Auf Antrag muss geheim abgestimmt werden. Stichwahlen erfolgen stets geheim.Bei Wahlen gilt derjenige als gew�hlt, der die Mehrheit der abgegebenen g�ltigen Stimmen erh�lt. Stimmengleichheit erfordert eine Stichwahl.Ä 12 Vorstand1. Die Vertretung und die Gesch�ftsf�hrung des Vereins obliegen dem Vorstand. 2. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:Vorsitzender stellvertretender VorsitzenderSchriftf�hrer stellvertretender Schriftf�hrerKassierer (Rechner) stellvertretender Kassierer (Rechner)3. Der Gesamtvorstand (erweiterter Vorstand) besteht aus den Mitgliedern des Vor-standes, den Gartenwarten und dem Festausschuss.4. Vertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder im Sinne des � 26 BGB sind der Vor-sitzende und der stellvertretende Vorsitzende. Sie sind allein vertretungsberechtigt.



5. W�hlbar sind nur Vereinsmitglieder, das gilt auch f�r Berufungen.6. Die Vorstandsmitglieder werden auf die Dauer von drei Jahren gew�hlt; Wieder-wahl ist zul�ssig. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Notwendige Erg�nzungs-wahlen k�nnen in jeder Mitgliederversammlung erfolgen. Fachberater und Werter-mittler werden durch den Vorstand berufen.stand fest.8. Der Vorstand hat die satzungsgem��en Beschl�sse auszuf�hren. Er ist berechtigt und verpflichtet, alle im Rahmen einer geordneten Vereinsverwaltung anfallenden Gesch�fte wahrzunehmen.Er setzt festa. Die H�he der Kosten, die durch Dritte vorgegeben werden (z.B. Strom-u. Wassergeld )b. Die H�he der Aufnahmegeb�hrZum Abschluss eines verpflichtenden Gesch�fts von mehr als 500,00 € im Einzel-fall ist die Zustimmung des Vorstandes, von mehr als 2.500,00 € im Einzelfall die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. Dies gilt nur im Innenverh�ltnis.Ausgenommen sind Mittel die in dem Haushaltsplan beschlossen wurden, so wie Mittel, die dem Verein im Rahmen von Sanierungs- und F�rderprogrammen des Landes Hessen, des Stadt- und Kreisverbandes Kassel der Kleing�rtner oder der Stadt Kassel zur Verf�gung stehen.9. Ein Widerruf  der Bestellung zum Vorstandsmitglied ist nur aus wichtigem Grund zul�ssig (�27 II BGB).10.Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens  einmal je Monat zusammen. Zu den Sitzungen l�dt der Vorsitzende oder sein Stellvertreter unter Angabe der Tages-ordnung und des Tagungsortes ein. Eine Vorstandssitzung ist unverz�glich einzu-berufen, wenn es ein Drittel der Vorstandsmitglieder unter Angabe der zur Ver-handlung anstehenden Themen verlangt.11.Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand aus, kann der Vorstand bis zur n�chsten Mitgliederversammlung ein geeignetes Vereinsmitglied in den Vorstand berufen.12.Der Vorstand gibt sich eine Gesch�ftsordnung. Vorstandsbeschl�sse erfordern die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder des Vorstands. 13.Die Haftung der Vorstandsmitglieder ist beschr�nkt auf grobe Fahrl�ssigkeit und/oder Vorsatz.14. Vorstands- und Gesamtvorstandsmitglieder sind von der Gemeinschaftsarbeit be-freit.7. Der Vorstand �bt seine T�tigkeit ehrenamtlich aus, er hat jedoch Anspruch auf Er-stattung seiner Auslagen. Dem Vorstand kann eine angemessene Aufwandsent-sch�digung gezahlt werden. Die H�he des zu zahlenden Betrages legt der Vor-20.03.20I0 10



23.02.2008 11Ä 13 Kassen- und Rechnungswesen1. F�r die ordnungsgem��e F�hrung der Kassengesch�fte ist der Kassierer verantwort-lich.2. Anweisungen im Zahlungsverkehr kann der Kassierer nur gemeinsam mit dem  Vor-sitzenden oder mit dem stellvertretenden Vorsitzenden vornehmen.Bei Verhinderung des Kassierers kann der Vorsitzende oder sein Stellvertreter Anwei-sungen im Zahlungsverkehr nur gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied vornehmen.3. Zur laufenden Gesch�ftsf�hrung nicht ben�tigte Barmittel  sind verzinslich anzulegen.4. Der Kassierer f�hrt die Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben nach den ge-setzlichen Vorschriften und erstellt den Kassenbericht zum Ende des Gesch�ftsjahres mit dem Ausweis des Vereinsverm�gens (Geldverm�gen).5. �ber das Sachverm�gen ist ein Inventarverzeichnis zu f�hren und auf dem Laufenden zu halten. Ä 14 KassenprÇfung1. Die Pr�fung des Kassen- und Rechnungswesens des Vereins erfolgt mindestens ein-mal im Gesch�ftsjahr durch mindestens zwei gew�hlte Kassenpr�fer.�ber das Ergebnis der Pr�fung erstatten die Kassenpr�fer zun�chst dem Vorstand, sodann der Mitgliederversammlung Bericht. Der Bericht ist schriftlich vorzulegen.2. Die Kassenpr�fer stellen in der Mitgliederversammlung einen Antrag �ber die Entlas-tung des Vorstands.3. Die Kassenpr�fer werden auf die Dauer  von zwei Jahren gew�hlt. Jedes Jahr schei-det der dienst�lteste, bei gleichem Dienstalter der lebens�lteste Kassenpr�fer aus, so dass jedes Jahr die Wahl eines Kassenpr�fers erfolgt.Eine sofortige Wiederwahl ist nicht m�glich.4. Die Kassenpr�fer d�rfen dem Vorstand nicht angeh�ren. Bei der Wahl in ein Vor-standsamt ist eine Ersatzwahl durchzuf�hren. Erg�nzungswahlen k�nnen in jeder Mit-gliederversammlung erfolgen.Ä 15 Schlichtungsausschuss1 Der Schlichtungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern. Sie d�rfen keine weite-ren Funktionen im Vorstand haben.Sie werden, wie der Vorstand, auf 3 Jahre gew�hlt.2 Der Schlichtungsausschuss entscheidet �ber Widerspr�che gegen die K�ndi-gung des Pachtverh�ltnisses und der Mitgliedschaft durch den Vorstand. 



19.03.2011 123 Bei Meinungsverschiedenheiten in Vereinsangelegenheiten zwischen Vorstand und Mitgliedern entscheidet der Schlichtungsausschuss.4 Der Schlichtungsausschuss kann zu seinen Beratungen weitere sachkundige Vereinsmitglieder hinzuziehen.Ä 16 Ñnderung des Satzungszwecks, AuflÉsung des Vereins1. Die Aufl�sung oder �nderung der Zweckbestimmung des Vereins kann nur in einer au�erordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, die hierzu besonders einzuberufen ist. Hierzu ist die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder erforderlich. Ist zu der ordnungsgem�� einberufenen au�erordentlichen Mitgliederversammlung die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder nicht erreicht, ist innerhalb von zwei Monaten eine au�erordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, die in jedem Fall beschlussf�hig ist.2. F�r die Aufl�sung ist die Zustimmung von Dreiviertel der anwesenden Mitglieder notwendig.F�r die �nderung der Zweckbestimmung ist die Zustimmung aller Mitglieder notwendig.3. Bei Aufl�sung des Vereins oder Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke f�llt das Verm�gen des Vereins an den Stadt- und Kreisverband Kassel der es unmittelbar und ausschlie�lich f�r gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des Kleingartenwesens zu verwenden hat. Ä 17 Schlussbestimmungen1. Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 23.Februar .2008beschlossen. Sie tritt mit dem Tag ihrer Eintragung in das Vereinsregister am 11. M�rz 2008 in Kraft.2. Nach ihr kann vereinsintern seit der Verabschiedung verfahren werden.3. Die bisherige Satzung sowie alle Beschl�sse, die der neuen Satzung entgegenstehen,  werden zum gleichen Zeitpunkt unwirksam.4. Alle in dieser Satzung gebrauchten Funktionsbezeichnungen sind von Fall zu Fall in der weiblichen oder m�nnlichen Form anzuwenden.           Kassel, den 19. März 2011
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Gartenordnung - 2 - 2„Traditionsbewusst, aber nicht selbstgef�llig handeln“ k�nnte ein Leitgedanke sein, um Zukunftsthemen bei der Nutzung von Kleing�rten anzugehen. Eingebettet in diese Form des Handelns sind vorgegebene Regulative, die die Nutzer von Kleing�rten nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch danach handeln sollten. Ein Regulativ lautet: „Die Belange des Umweltschutzes, des Naturschutzes und der Landschaftspflege sollen bei der Nutzung und Bewirtschaftung des Kleingartens ber�cksichtigt werden“, so der Gesetzgeber!Um diesen Gesetzestext mit Leben zu f�llen, gilt es praktische Beispiele, zumutbare L�sungen und gerechte Rahmenbedingungen anzubieten, damit Eigeninitiative und Kreativit�t des Einzelnen nicht auf der Strecke bleiben.Als eine geeignete Form der Rahmenbedingungen „Gartenordnung“ scheint die in 1996 vom wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e. V. herausgegebene„Leitlinie zur naturnahen Bewirtschaftung von Kleing�rten“zu sein, die folgenden Inhalt hat:„Zwischen kleing�rtnerischer Nutzung und wahrnehmbarem Naturerleben kann es eigentlich keine Konflikte geben, bestenfalls Spannungen, die zwischen den Anspr�chen von Nutzern entstehen und Grunds�tzen, die zur Wahrnehmung der Mitwelt einzuhalten sind. Die Gartennutzung basiert (auch entwicklungsgeschichtlich) auf der Befriedigung von Bed�rfnissen, die wir zum Leben und somit zur Daseinsvorsorge entwickelt haben.Bei der kleing�rtnerischen Bewirtschaftung handelt es sich zun�chst um eine nutzg�rtnerische Anbauweise, die durch die Erholungsnutzung am Feierabend und am Wochenende erg�nzt wird. Der Gegensatz zur gartenkulturellen Nutzung w�re der Naturgarten, den es nicht geben kann. Denn wenn der Mensch ein St�ck Boden bewirtschaftet, formt er sich nach seinen Vorstellungen und greift damit in den Naturhaushalt ein.Aber, und dies sei hervorgehoben, die kleing�rtnerische Nutzung soll so naturnah wie m�glich erfolgen und nicht gegen �kologische Grunds�tze versto�en. Das �kologische Bewusstsein der Kleingartennutzer ist inzwischen so gesch�rft, dass die Kleingartenanlagen mit zu den artenreichsten Standorten in den St�dten und Ballungsr�umen geh�ren. Bei den zusammenh�ngenden Kleingartenanlagen kann die naturnahe Pflege bis hin zur Schaffung von Biotopen reichen.In der folgenden Zusammenstellung sind einige Leitlinien zur naturnahen Bewirtschaftung und Pflege von Kleing�rten formuliert:
 gezielte standortgerechte Vielfalt der Pflanzenwahl im Kleingarten unter Ber�cksichtigung von gartenkulturell bew�hrten Pflanzen,
 m�glichst keine pflanzlichen Exoten kultivieren,
 wenn m�glich, keine Koniferen verwenden,
 Erhaltung und Mehrung der Bodenfruchtbarkeit, Vermeidung von Verdichtung und Versiegelung des Bodens,
 Minimierung des Einsatzes von D�ngemitteln,
 umweltgerechter Pflanzenschutz,
 optimale Nutzung der Jahresniederschl�ge durch Sammeln von Regenwasser in Regenwassertonnen und Zisternen,
 Beschr�nkung von Gie�en und Sprengen mit Leitungswasser,
 keine geschnittenen Koniferenhecken,
 die Rasenfl�che weniger d�ngen und weniger m�hen,
 Verzicht auf unn�tige D�ngema�nahmen bei Rosen und Geh�lzen,
 bewusstes Kultivieren von Mischkulturen bei Gem�se und Kr�utern, z. B. Kombinationen von Zwiebeln und M�hren, Sellerie und Blumenkohl, Basilikum und Gurken, Tomaten und Kohl, Erdbeeren und Ringelblumen,



Gartenordnung - 3 - 3 wertvoll sind H�gel- und Hochbeete, da hier Laub und H�cksel eingebracht werden k�nnen,
 Kompostwirtschaft mit mehreren Rottstufen,
 kleine Teichfl�chen im Garten tragen zur faunistischen Artenvielfalt bei,
 eine Trockenmauer auch einmal in sonniger Lage anlegen,
 die Wege im Garten nicht versiegeln, sondern als wassergebundene Decken ausbilden,
 Reisighaufen, Laubdecke und offene Fl�chen sind �kologisch wertvoll,
 Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und Unkrautbek�mpfung,
 f�r Tag- und Nachtfalter empfehlenswerte Futterpflanzen sind Thymian (Thymus), Artischocke (Cynara), Fetthenne (Sedum), Schmetterlingsstrauch (Buddleja), M�nnertreu (Lobelia), Phlox (Phlox), Leinkraut (Linaria) oder Seifenkraut (Saponaria),
 Schling- und Kletterpflanzen bieten Nistm�glichkeiten und Lebensraum f�r V�gel und sind zudem �sthetisch ein Gewinn,
 Mulchen sch�tzt vor Austrocknung des Bodens und f�rdert Mikroorganismenleben,
 Rindenmulch f�r Nebenwege verarbeiten,
 kein Torfmull verwenden,
 Gr�nd�ngung zur Bodenverbesserung einsetzen, z. B. Phazelia, Gelbsenf, Wicken, Lupinen, Raps.“Die Mitglieder der Kommission zur Erstellung der neuen Gartenordnung (GO) empfehlen, dass die vorgenannten beispielhaften Formen zur Bewirtschaftung und Pflege eines Kleingartens in die nachfolgenden Empfehlungen, Regelungen und Festlegungen der neu erstellten Gartenordnung mit einflie�en und im Bewusstsein der Eigenverantwortung als Selbstverst�ndlichkeit und nicht als Bevormundung gesehen werden.DIE VERBANDSKOMMISSION



Gartenordnung - 4 - 4I. Allgemeine BestimmungenDer Kleingarten dient den P�chtern zur nicht erwerbsm��igen g�rtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen f�r den Eigenbedarf und der Erholung.Zur g�rtnerischen Nutzung geh�ren die nicht erwerbsm��ige Gewinnung von Obst und Gem�se, sowie die Bepflanzung von Gartenfl�chen mit Zierpflanzen.Eine gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet.Im Rahmen der Bewirtschaftung und Nutzung haben die P�chter aktuelle Erfordernisse des Natur- und Umweltschutzes zu beachten.Dem Vereinsvorstand obliegt es, im Rahmen seiner Aufgabenstellung und unter Wahrung gesetzlicher und satzungsrechtlicher Bestimmungen, dieser Vorgabe Rechnung zu tragen. Das Gemeinschaftsinteresse erfordert, dass u. a. die in der Gartenordnung festgelegten Regelungen zu beachten sind. Daher sollte f�r alle Beteiligten vertrauensvolle Zusammenarbeit, gegenseitige R�cksichtnahme und ordnungsm��iges Verhalten im Rahmen der �bernommenen bzw. eingegangenen Verpflichtungen selbstverst�ndlich sein.II. Besondere Bestimmungen� 1 - Zweck und Verwaltung der Anlage1.1. Zum Zweck des KGV „Waldauer Wiesen“ e. V. geh�rt die Wahrung und Verbesserung der ge�nderten Zielsetzung bei der Bewirtschaftung der Kleing�rten besonders im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes sowie der naturnahen Gartengestaltung.1.2. Die Verwaltung der Anlage erfolgt durch den Vereinsvorstand auf der Grundlage geltender Rechtsnormen (Bundeskleingartengesetz, Polizeiverordnungen Bebauungsplan, Pachtvertr�ge, Satzung und Ordnungen u. a.) und eingegangener Verpflichtungen.1.3. Im Interesse des Einzelnen und zum Wohle der Gemeinschaft ist daher den Weisungen des Vorstandes und der Vereinsvertreter, die mit bestimmten  Aufgaben betraut sind, Folge zu leisten. Ihnen ist jederzeit - in begr�ndeten F�llen auch bei Abwesenheit der P�chter - der Zutritt zum Garten gestattet.1.4. Auflagen und Bestimmungen, die dem Verein aus dem mit dem Stadt- und Kreisverband Kassel der Kleing�rtner e. V. (Verband) abgeschlossenen Zwischenpachtvertrag sowie im jeweils g�ltigen Bebauungsplan gemacht werden, sind auch f�r die einzelnen Unterp�chter verbindlich.



Gartenordnung - 5 - 5� 2 - Kleing�rtnerische Nutzung - Gestaltung des Gartens2.1. Die kleing�rtnerische Nutzung umfasst- die nicht erwerbsm��ige g�rtnerische Nutzung insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen f�r den Eigenbedarf und- die Erholungsnutzung.2.2 Die Bewirtschaftung des Kleingartens erfolgt ausschlie�lich vom P�chter und von seinen zum Haushalt geh�renden Personen.2.3. Die Gartenfl�che darf nicht mit einseitigen Kulturen, z. B. nur Rasen, Obstb�ume, Zierstr�ucher usw. bepflanzt werden. Die sogenannte Drittelteilung - ein Teil Grabeland, ein Teil f�r Zierstr�ucher/Obstb�ume und ein Teil f�r Laube/Freisitz/Rasen -ist bei der Gestaltung und Bepflanzung sowie Bestellung des Kleingartens zu beachten.2.4. Bei der Bewirtschaftung und Nutzung ist auf den Nachbarn R�cksicht zu nehmen. Dies gilt besonders bei der Grenzbepflanzung. Grenznutzungen sind im gegenseitigen Einvernehmen m�glich.2.5. Auf die Anpflanzung giftiger oder sonstiger gef�hrlicher Pflanzenarten (siehe Anhang Liste der giftigen oder sonst gef�hrlichen Pflanzenarten) ist zu verzichten. Dies gilt besonders in der N�he von Kinderspielpl�tzen, Freifl�chen und Gartenwegen. Auf die Kinderspielplatzverordnung in der jeweils g�ltigen Fassung wird Bezug genommen.� 3 - Tierhaltung3.1. Die Tierhaltung im Garten ist untersagt.3.2. In die Gartenanlage bzw. G�rten mitgebrachte Tiere sind an der Leine oder in geeigneter anderer Weise zu f�hren, so dass eine Bel�stigung oder Gef�hrdung ausgeschlossen wird. Dies gilt auch f�r Besucher der Anlage.Hinterlassener Tierkot ist vom Tierhalter zu entfernen.3.3. Streunende Hunde und Katzen d�rfen in der Anlage nicht gef�ttert werden.3.4. Das Aufstellen von Bienenst�nden bedarf der Erlaubnis des Vorstandes.� 4 - Pflanzenschutz4.1. Bei Schadbefall sind zun�chst mechanische bzw. biologische Pflanzenschutzma�nahmen durchzuf�hren. Erst bei Erfolglosigkeit kommen andere Schutzma�nahmen in Betracht.4.2. F�hrt der Kleing�rtner/die Kleing�rtnerin in seinem/ihrem Garten eine besondere Ma�nahme zur Sch�dlingsbek�mpfung durch, so hat er den Nachbarn/die Nachbarin rechtzeitig zu informieren. Spritzungen sind nur an windstillen Tagen zul�ssig. Auf die Verwendung von hochkar�tigen Giftspritzmitteln ist grunds�tzlich zum Wohle des Umweltschutzes zu verzichten.



Gartenordnung - 6 - 64.3. Die sich aus Gesetzen und polizeilichen Verordnungen ergebenden Verpflichtungen, Sch�dlinge und Pilzerkrankungen zu bek�mpfen, bleiben von dieser Regelung unber�hrt. � 5 - Natur- und Vogelschutz sowie Landschaftspflege5.1. Eine sinnvolle Landschaftspflege wird erreicht, wenn der Kleing�rtner/dieKleing�rtnerin seinen/ihren abwechslungsreich gestalteten Kleingarten die notwendige Pflege angedeihen l�sst und mithilft, im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit die Gr�n-und Pflanzfl�chen der Gemeinschaftsanlage zu hegen und zu pflegen.5.2. Die Wege um den Garten sind von P�chter/von der P�chterin sauber und unkrautfrei zu  halten. Die Verwendung von Unkrautvernichtungsmitteln ist nicht gestattet.5.3. Das Ableiten von Schmutzwasser (Sp�lmittel, Toilettenabfl�sse, Spritzmittel u. a.) in das Erdreich ist verboten. 5.4. Der P�chter/die P�chterin soll f�r Nistgelegenheiten und Tr�nkpl�tze f�r V�gel und Nisthilfen f�r Insekten (z. B. f�r Wildbienen, Hummeln, Schlupfwespen, Flohrfliegen) sorgen.Im Interesse des Vogelschutzes sind Hecken aller Art nicht zwischen dem 1. April und 20. Juni eines Jahres zu schneiden, um die Brutphase der einzelnen Vogelarten nicht zu st�ren.5.5. Die Einrichtung eines Feuchtbiotops oder Gartenteichs ist zul�ssig. Als Richtwerte gelten:bei einer Gartengr��e von 400 m2 = 12 m2bei einer Gartengr��e von 300 m2 =  9 m2bei einer Gartengr��e von 200 m2 =  6 m2Den Teich bzw. das Feuchtbiotope sind so zu sichern, dass spielende Kinder nicht zu schaden kommen. � 6 - Entsorgung der Gartenparzelle6.1. Der Einbau und die Nutzung von Sp�ltoiletten ist nicht erlaubt. Evtl. noch vorhandene Einrichtungen sind unverz�glich zu entfernen. Campingtoiletten sind nur �ber die Entsorgungsstationen/Gemeinschaftstoiletten des Vereins in das �ffentliche Kanalnetz zu entleeren.Vorhandenes Brauchwasser wird zum Gie�en verwandt.6.2. Vermeiden Sie Abf�lle!Abf�lle wie Laub, Gras, Unkraut, Abf�lle von Gem�se, zerkleinerte Zweige usw. sind zu kompostieren. Auf die Verwendung von Torf sollte verzichtet werden. Zur Reduzierung der M�llmengen sollte im Garten auf die Nutzung von Einweggeschirr und - bestecken ebenso verzichtet werden, wie auf Einwegflaschen.



Gartenordnung - 7 - 7Das Verbrennen von Gartenabf�llen ist verboten.6.3. F�r die gesamte Entsorgung des Gartens ist jeder P�chter/jede P�chterin selbst verantwortlich. Sollte der P�chter/die P�chterin der Verpflichtung zur Entsorgung nicht nachkommen, wird der Vorstand auf Kosten des P�chters/der P�chterin das Erforderliche veranlassen.� 7 - Errichtung von Baulichkeiten7.1. Nach geltendem Recht darf in der Dauerkleingartenanlage des Kleing�rtnervereins „Waldauer Wiesen“ e. V. auf je einer Kleingartenpachtfl�che eine ebenerdige, erdgeschossige und nicht unterkellerte Gartenlaube in einfacher Ausf�hrung errichtet werden. Es gelten die bestehenden Bebauungspl�ne und Satzungen der St�dte und Gemeinden sowie die Hessische Bauordnung. Der Abstand zum Nachbargarten betr�gt mindestens 2 m. F�r den Grenzabstand zur n�chsten Katasterparzelle gilt das Hess. Nachbarschaftsrecht.7.2. Der Bau einer Gartenlaube bedarf der vorherigen Zustimmung des Vereinsvorstandes sowie des Stadt- und Kreisverbandes Kassel der Kleing�rtner e. V.  Der Antrag hierf�r ist schriftlich beim gesch�ftsf�hrenden Vereinsvorstand einzureichen. Das Gleiche gilt f�r Um- und Anbauten.Mit dem Bau darf erst begonnen werden, wenn diese Zustimmungen vorliegen.Bei Nichtbeachtung kann der Vorstand den sofortigen Abriss anordnen.7.3. Der zus�tzliche Anbau oder Bau von Ger�teschuppen, Aborten, ortsfeste freistehende Kamine, Funkantennen, Satellitensch�sseln sowie festinstallierte Schwimmbecken ist nicht zul�ssig. Ausnahmsweise k�nnen Kleingew�chsh�user bis zu einer Gr��e von 5 m2 Grundfl�che errichtet werden. Da Diese keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bed�rfen, kann der Vereinsvorstand bei zweckentfremdeter Nutzung den sofortigen Abriss fordern.7.4. Die errichtete Gartenlaube soll der kleing�rtnerischen Nutzung dienen und den P�chtern/P�chterinnen auch einen vor�bergehenden Aufenthalt erm�glichen. Darunter sind kurzfristige Aufenthalte aus Anlass von Arbeiten oder Freizeiterholung zu verstehen.Wohnen ist nicht gestattet.Eine Feuerstelle (Ofen, Herd) innerhalb einer Gartenlaube ist nicht gestattet.



Gartenordnung - 8 - 8� 8 - Einfriedung - Abgrenzung - Tore8.1. Abgrenzungen jeglicher Art zwischen den einzelnen Gartenfl�chen zu Gartennachbarn sind nicht erforderlich. Sofern Abgrenzungen zwischen den G�rten bestehen, d�rfen die errichteten Z�une, Abpflanzungen, Palisaden etc. die H�he von 1,20 m nicht �berschreiten.8.2. Vorhandene Einfriedungen an den Gartenwegen/Gemeinschaftswegen sind gem�� den Weisungen des Vorstandes zu unterhalten, zu pflegen und zu erneuern.8.3. Einfriedungen durch Hecken (Liguster, Hainbuche u. a.) sind einheitlich auf eine H�he und Breite zu schneiden und d�rfen eine H�he von 1,20 m nicht �bersteigen. Die vorgegebene Wegbreite ist einzuhalten.� 9 - Wegeunterhaltung und -benutzung9.1. Jeder P�chter/jede P�chterin ist verpflichtet, den seinen Garten umgebenden Weg bis zur halben Breite stets sauber und in einem gepflegten und begehbaren Zustand zu halten. Beim Ab- und Antransport von Erde, D�nger (besonders Mist) Abf�lle usw. ist bei Verschmutzung der Wege f�r sofortige Reinigung zu sorgen.9.2. Das Abstellen, Reparieren und Waschen von Fahrzeugen und Kraftfahrzeugen in der Anlage oder im Garten, sowie das Befahren der Wege mit motorisierten Fahrzeugen ist nicht gestattet.9.3. Das Radfahren ist nur auf den daf�r vorgesehenen Wegen erlaubt. Das gilt nicht f�r Kinder bis zu sechs Jahren.9.4. Liegen Kfz-Abstellpl�tze innerhalb der Dauerkleingartenanlage, so ist die k�rzeste oder die vom Vorstand bestimmte Anfahrt zu benutzen und mit angemessener Geschwindigkeit zu befahren. Das Anfahren von schweren Lasten auf den Gartenwegen ist nur au�erhalb der Zeit des Frostaufbruchs gestattet. Verursachte Sch�den sind vom P�chter/von der P�chterin zu beseitigen. Bei Nichtbeseitigung wird der Vereinsvorstand die festgestellten Sch�den beseitigen lassen und die Kosten dem Verursacher in Rechnung stellen.� 10 - Fachberatung10.1. In Fragen der kleing�rtnerischen Nutzung wird allen P�chterinnen/P�chtern empfohlen, sich st�ndig weiterzubilden. Hierzu sind auch die fachlichen Veranstaltungen des Vereins zu nutzen.Die Termine solcher Veranstaltungen werden vom Vorstand im Benehmen mit dem Fachwart rechtzeitig bekannt gegeben.10.2. Bei vorhandenem Lehrgarten des Vereins wird dieser in die Fachberatung mit einbezogen. Im Lehrgarten anfallende Arbeiten werden nach Absprache mit dem Fachwart im Rahmen der Gemeinschaftsarbeit erledigt.



Gartenordnung - 9 - 9� 11 - Wasser- und Stromversorgung11.1. Es gilt die Wasser- und Stromordnung des Vereins.11.2. .Die in der Kleingartenanlage verlegten Wasser- und Stromleitungen sind Gemeinschaftseinrichtungen des Vereins. Der Vorstand koordiniert und bestimmt Notwendigkeit und Ausma� der erforderlichen Einrichtungen.11.3. Jeder P�chter/jede P�chterin hat daf�r Sorge zu tragen, dass die vorhandenen Z�hlereinrichtungen funktionell st�rungsfrei arbeiten. Strom- und Wasserverbrauch sind den kleing�rtnerischen Erfordernissen anzupassen.Das Sammeln von Regenwasser ist unerl�sslich, um den Verbrauch von Frischwasser zu reduzieren.11.4. Bei Gemeinschaftszapfstellen darf jeder P�chter das k�nstlich zugef�hrte Wasser (Leitungswasser) nur sehr sparsam gebrauchen. Die Verwendung von Leitungswasser dieser Zapfstellen zur Bew�sserung bzw. Gie�en ist untersagt.11.5. Das vom Vorstand bekannt gegebene Abrechnungsverfahren �ber Verbrauch von Wasser und Strom wird anerkannt.� 12 - Nutzung der Gemeinschaftsanlagen und -einrichtungen12.1.Die in der Kleingartenanlage liegenden Gemeinschaftsanlagen und -einrichtungen (z. B. Wege, Gr�nfl�chen, Lehrgarten, Kinderspielplatz, Vereinsheim, Entsorgungs-station (en), Ger�tehaus und -platz) sind schonend zu behandeln. Entstandene Sch�den sind dem Vorstand des Vereins unverz�glich anzuzeigen.� 13 - Allgemeine Ordnung13.1.Das Mitglied, seine Angeh�rigen und seine G�ste sind verpflichtet, alles zu vermeiden, was Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Kleingartenanlage st�rt sowie das Gemeinschaftsleben beeintr�chtigt. Deshalb ist vor allem verboten, durch L�rm, lautes und anhaltendes Musizieren auch durch Rundfunk, Fernseh- und Musikapparate oder �hnliche St�rungen den Frieden in der Kleingartenanlage zu beeintr�chtigen.13.2.Die Benutzung von Hand- und Motorrasenm�hern, Kettens�gen, Heckenscheren, H�ckslern sowie anderen ger�uschentwickelnden Ger�ten ist ganzj�hrig montags bis samstags nur von 7.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 19.00 Uhr erlaubt. An Sonn-und Feiertagen ist die Benutzung nicht gestattet.13.3.Die Pflege und Instandhaltung der an die Kleing�rten grenzenden Fl�chen wie Wege, Hecken, Gr�ben usw. obliegt dem P�chter, sofern nicht im Einzelfall besondere Vereinbarungen getroffen wurden. Die eigenm�chtige Ver�nderung dieser Einrichtungen ist nicht erlaubt.13.4.Der Gebrauch von Schusswaffen jeglicher Art ist im Kleingartenverein und in der Anlage verboten.



Gartenordnung - 10 - 10� 14 - Vereinsspezifische Regelungen14.1.Der Vorstand wird erm�chtigt, aus gesetzlichen, steuerlichen oder redaktionellen Gr�nden notwendig werdende �nderungen der Gartenordnung vorzunehmen. Die Mitglieder sind �ber die �nderungen unverz�glich zu unterrichten.14.2.Um naturgerechtes G�rtnern zu erm�glichen, ist auf der gepachteten Kleingartenparzelle das Anpflanzen hochst�mmiger Waldb�ume (z. B. Nadelb�ume, Weiden, Pappeln, Birken, Ahorn, Eschen u. a.) sowie hochwachsender Zierstr�ucher nicht gestattet.Hochst�mmige Obstb�ume k�nnen nur dann gepflanzt werden, wenn die Gartenparzelle eine ausreichende Gr��e hat und die Nachbarparzelle nicht beschattet wird. Als ausreichende Gr��e der Parzelle gelten 300 m2 und gr��er.14.3.Campingzelte sowie Partyzelte d�rfen nicht zweckentfremdet genutzt werden. Sollte dies doch geschehen kann der Vorstand die sofortige Entfernung verlangen.14.4.Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei vorhandenem Geb�ude auf seiner Gartenparzelle, eine Laubengrundversicherung in H�he von 2.500 € abzuschlie�en.14.5.Jedes Mitglied ist verpflichtet seine Hecke nach � 8.1 auf 1,20 m H�he zu schneiden. Bei Nichteinhaltung wird nach schriftlicher Aufforderung der Heckenschnitt vom Verein vorgenommen. Die Kosten hierf�r betragen f�r H�he und Au�enseite 3,00 € pro laufenden Meter, die das Mitglied dann zu zahlen hat.14.6.Der Anbau von genmanipulierten Pflanzen ist nicht erlaubt.14.7.Jedes Mitglied ist verpflichtet einen Schl�ssel f�r die Entsorgungsstationen k�uflich         zu erwerben.14.8.Großspielgeräte auf der Gartenparzelle sind nicht gestattet.� 15 - Schlussbestimmungen15.1. Die vorgenannten Ausf�hrungen enthalten Erg�nzungen zur Vereinssatzung.15.2. Bei der Feststellung von Zuwiderhandlungen kann durch den Vorstand gem�� Ziffer 3.3.2. der Vereinssatzung die K�ndigung der Vereinsmitgliedschaft ausgesprochen werden. Mit Beendigung der Vereinsmitgliedschaft entf�llt die Gesch�ftsgrundlage zwischen Verein und Mitglied, so dass zeitgleich auch das Pachtverh�ltnis endet.15.3. Von den Beh�rden (z. B. Magistrat der Stadt Kassel) werden unmittelbare Verhandlungen in Kleingartenfragen mit den P�chtern nicht gef�hrt. P�chterinnen/P�chter wenden sich in Kleingarten- und Vereinsfragen an den Vorstand.15.4. Die in der Gartenordnung enthaltenen Festlegungen erfolgen in �bereinstimmung mit dem Regierungspr�sidium Kassel, dem Kreisausschuss des Landkreises Kassel und dem Magistrat der Stadt Kassel.* * * * * * * * * * 



Gartenordnung - 11 - 11Vorstehende Gartenordnung wurde in der Mitgliederversammlung am 21. M�rz 1998 angenommen.Der Ä 14 wurde in der Mitgliederversammlung am 25. MÅrz 2006 durch Beschluss um dieÄ 14.4, 14.5, 14.6 und 14.7 ergÅnzt.  14.8 Ergänzt Mitgliederversammlung 06.04.2013Kassel, den  06. April 2013  



Gartenordnung - 12 - 12Anlage zur GartenordnungListe giftiger Pflanzen in alphabetischer Reihenfolge der deutschen BezeichnungEs werden die Pflanzen ber�cksichtigt, von denen Teile f�r den menschlichen Verzehr ungenie�bar bzw. giftig sind. In den Rubriken 1, 2 und 3 werden nur die im Handel befindlichen Gattungen erw�hnt.+ = giftig, Vergiftungen kamen vor++ = stark giftig; kann zu schweren Vergiftungen f�hren (z. T. auch wegen der verlockenden Fr�chte)+++ = sehr stark giftig; schon geringe Mengen lebensgef�hrlich; gr��te Vorsicht gebotenPflanzenart giftige Pflanzenteile Gef�hrlich-keitsgrad___________________________________________________________________________Eibe Taxus baccata alle Pflanzenteile ++(ausgenommen roterSamenmantel)Lebensbaumabendl�ndischer Thuja occidentialis Zweigspitzen (Triebe) +++morgenl�ndischer Thuja orientalis Zapfen +++Zwergholunder Sambucus ebulus alle Pflanzenteile +Akazie, falsche Robinia pseudacacia Rinde, Fr�chte (Samen) +Berglorbeer Kalmia angustifolia Bl�tter +Besenginster Sarothamnus scoparius alle Pflanzenteile +u. andere ArtenBuchsbaum Buxus sempervirens Bl�tter +Clematis-Arten Clematis alle Pflanzenteile +Efeu Hedera helix Bl�tter, Beeren, Frucht- +fleischErbsenstrauch Caragana arborescens alle Pflanzenteile +Essigbaum Rhus typhina Torner Bl�tter, Fr�chte +Gartenbohne Phaseolus vulgaris rohe Samen u. H�lsen ++Ginster, deutsch Genista germanica alle Pflanzenteile +und andere Arten



Gartenordnung - 13 - 13Glyzinie Wistaria senensis Fr�chte, Zweige, Wurzel +Goldregen Laburnum Arten alle Pflanzenteile +++Heckenkirsche Lonicera Beeren +Kirschlorbeer Prunus laurocerasus Bl�tter, Knospen, +Rinde, SamenLavendelheide Pieris japonica alle Pflanzenteile +Liguster Ligustrum vulgare Beeren, Bl�tter, Rinde +Oleander, gemeiner Nerium oleander alle Pflanzenteile ++Pfaffenh�tchen Eunonymus europaeus alle Pflanzenteile, vor ++allem Fr�chteRhododendren-Arten Rh.ponticum Don. Bl�ten, Bl�tter ++(andromedotoxinhaltige) u. andere ArtenRosmarienheide Andromeda poli folia Bl�ten, Bl�tter ++Schneebeere Symphoricarpus albus Beeren +und andere ArtenSchnellball-Arten Viburnum opulus u. a. Rinde, Bl�tter +Seidelbast Daphne mezereum alle Pflanzenteile +++und andere ArtenWacholder Juniperus communis Beeren und Zapfen +Alpenveilchen Cyclamen persicum alle Pflanzenteile +besonders die KnolleAlpenrose, rostbl�ttrige Rhododendron Bl�tter ++ferrugineumBecher-Primel Primula obconica Bl�tter, Blatt- und +Bl�tenstieleBerberitze Berberis vulgaris alle Pflanzenteile, +besonders die WurzelBilsenkraut Hyoscyamus niger alle Pflanzenteile +++Blauregen Wisteria sinensis alle Pflanzenteile +Buschwindr�schen Annemone nemorosa alle Pflanzenteile +



Gartenordnung - 14 - 14und andere ArtenChristrose (=Nieswurz) Helleborus niger alle Pflanzenteile ++und andere ArtenEisenhut (=Sturmhut) Aconitum napellus alle Pflanzenteile +++Feuerbohne Phaseolus coccineus rohe Samen u. H�lsen +Fingerhut, gemeiner Digitalis purpurea alle Pflanzenteile ++und andere ArtenGartenraute, Weinraute Ruta graceolens alle Pflanzenarten +Gemeiner Wurmfarn Dryopteris filix-mas Wurzelstock, Blattstiele +Giftlattich Lactuca virosa alle Pflanzenteile +Goldregen Laburnum anagyroides alle Pflanzenteile, +++besonders SamenHahnenfu�-Arten:scharfer Ranunculus acer alle Pflanzenteile +knolliger Ranunculus bulbosus alle Pflanzenteile +Gifthahnenfu� Ranunculus sceleratus alle Pflanzenteile +Scharbockskraut Ranunculus ficaria alle Pflanzenteile +Herbstzeitlose Colchucum autumnale alle Pflanzenteile, Zellgift +++Kartoffel Solanum tuberosum Beeren +++Krokus-Arten Crocus sativus u. a. Knollen +K�chenschelle Anemone pusatilla alle Pflanzenteile +Kuhschelle Anemone pratensis alle Pflanzenteile +Lampionblume Physalis alkekengi alle Pflanzenteile +(mit Ausnahme der Frucht)Leberbl�mchen Anemone hapatica alle Pflanzenteile +Lupine Lupinus polyphyllus Samen ++Mauerpfeffer, scharfer Sedum acre alle Pflanzenteile +Mahonie Mahonia aquifolium alle Pflanzenteile +Maigl�ckchen Convallaria majalis alle Pflanzenteile +++bes. Bl�ten und Frucht



Gartenordnung - 15 - 15Nachtschatten Solanum dulcamara alle Pflanzenteile ++Narcisse, echte Narcissus poeticus alle Pflanzenteile +Pfaffenh�tchen Euonymus-Arten alle Pflanzenteile ++besonders Fr�chteRaunfarn Chrysanthemum vulgare alle Pflanzenteile +Rhododendren-Arten alle Pflanzenteile ++Riesenb�renklau,Herculeskraut Heracleum alle Pflanzenteile, ++mantegazzianum besonders SaftSalomonsiegel Polygonatum odoratum alle Pflanzenteile +Schneegl�ckchen Galanthus nivalis Zwiebel +Schierling, gefleckter Conium maculatum alle Pflanzenteile +++Stechapfel Datura strammonium alle Pflanzenteile +++Tabak, auch Ziertabak Nicotiana tabacum alle Pflanzenteile +++Tulpe Tulipa gesneriana Bl�te, Blatt, St�ngel, ++ZwiebelWandelr�schen Lantana camara alle Pflanzenteile, +besonders BeerenWasserschierling Cicuta virosa alle Pflanzenteile, +++bes. St�ngel u. Wurzelstock  KampfgiftWermut Artemisia absinthium alle Pflanzenteile +Wunderbaum Ricinus communis Samen ++Zaunr�be Bryonia alba alle Pflanzenteile, ++schwarzbeerige u. andere Arten bes. Beeren u. Wurzel (R�be)Zwergmispel Cotoneaster Rinde, Bl�tter, Bl�ten +Fr�chteErste Hilfe: Vergiftungszentrale BerlinTel.: 0 30 / 1 92 40 oder im n�chsten Krankenhaus



Stand 27. Feb. 1999 StromordnungdesKleingÄrtnervereinsWaldauer Wiesen e.V.1921



1Stand 27. Feb.1999 1Stromordnung des KleingÄrtnervereins "Waldauer Wiesen" e.V. KasselÅ 1 AbnahmeberechtigungDer KleingÄrtnerverein "Waldauer Wiesen" e.V. ist Hauptabnehmer von elektrischer Energie seitens der StÄdtischen Werke AG Kassel. Åbernahme ist die Transformatorenstation an der NÇrnberger StraÉe.Å 2 Weitergabe / VerteilungDie Weitergabe und Verteilung an die einzelnen Mitglieder Çber das bestehende Kabelverteilernetz und die VerteilerkÄsten mit Sicherung fÇr jeden einzelnen GartenanschluÉ erfolgt durch den Verein.Die Weitergabe von elektrischer Energie seitens der Mitglieder an Dritte ist untersagt und hat zur Folge, daÉ die Stromlieferung eingestellt wird. Die hierdurch entstehenden Kosten Çbernimmt der Stromabnehmer.Å 3 Unterhaltung / RÇcklageZur Unterhaltung des Kabelnetzes und etwa anfallender Reparaturen an der elektrischen Anlage ist der Verein verantwortlich. HierfÇr sollte eine RÇcklage gebildet werden.Å 4 ZÄhlertafel / StromzÄhlerJedes Mitglied, das mit seinem Garten an das bestehende Verteilernetz angeschlossen ist, muÉ eine eigene ZÄhlertafel mit StromzÄhler und Sicherungsautomat bereitstellen. Der Einbau eines Fehlerstromschalters  ( FI Schalter ) ist ratsam.Es sind nur zwei Sicherungsautomaten erlaubt, ein 16 A und ein 10 A Automat.Å 5 Ablesung / VerbrauchDie Ablesung der ZÄhler erfolgt einmal im Jahr durch Beauftragte des Vereins. Die Ablestermine werden durch Aushang in den AushÄngekÄsten bekannt gegeben.Jedes Mitglied muÉ den mit der Ablesung Beauftragten Zutritt zu seinem Garten und den betreffenden RÄumen gewÄhren. Ist zu gegebener Zeit oder im nachfolgenden Versuch wegen Abwesenheit des Mitglieds eine Ablesung nicht mÑglich, wird der Durchschnittsverbrauch aller abgelesenen GÄrten zugrunde gelegt.Andere AblesemodalitÄten kÑnnen vom Vorstand festgelegt werden.



2Stand 27. Feb.1999 2Å 6 UnregelmÄÉigkeitenUnregelmÄÉigkeiten, ungemessene Stromentnahme, beschÄdigte ZÄhlerplomben werden strafrechtlich verfolgt und haben die sofortige Einstellung der Stromlieferung seitens des Vereins zur Folge.Å 7 SchadensersatzansprÇcheSchadensersatz durch Stromunfall und Stromausfall kÑnnen gegenÇber dem Verein nicht geltend gemacht werden.Dies trifft auch bei selbstverschuldeter Stromlieferunterbrechung z.B. UnregelmÄÉigkeiten oder Weitergabe von elektrischer Energie an Dritte zu.Å 8 NeuanschluÉ / ErdarbeitenNeuanschlÇsse und anfallende elektrische Installationen sowie Reparaturen dÇrfen nur durch den Vorstand oder einen Beauftragten vergeben werden.  Vor jedem NeuanschluÉ eines Gartens an das Kabelverteilernetz hat das jeweilige Mitglied einen schriftlichen Antrag beim Vorstand oder seinem Beauftragten zu stellen.Die Kosten fÇr einen NeuanschluÉ werden pauschal erhoben. Die HÑhe der Pauschale wird durch den Vorstand festgesetzt.Vor Beginn von Erdarbeiten wird empfohlen, sich bei den Stromobleuten zu informieren, um das vorhandene Kabelnetz nicht zu beschÄdigen.Å 9 InstallationsvorschriftenDie Stromobleute sind  berechtigt, die Installationen in den Gartenlauben zu ÇberprÇfen. Zur ÅberprÇfung ist ihnen Zutritt in die Gartenlauben zu gewÄhren.Bei Nichteinhaltung der EVU- ( Energie-Versorgungs-Unternehmen) und VDE- Vorschriften sind die Stromobleute berechtigt und verpflichtet, die Anlage unverzÇglich auÉer Betrieb zu setzen.Å 10 ZahlungsverpflichtungenDie Abrechnung erfolgt jÄhrlich und ist nach Erhalt der Rechnung, bis zum angegebenen Zeitpunkt auf der Rechnung,  zu zahlen.Um den Verbrauch der elektrischen Energie Çber das Jahr hin begleichen zu kÑnnen, ohne den Verein zu belasten, wird ein angemessener Pauschalbetrag vom Vorstand festgesetzt. Dieser Betrag steht dem Verein bis zur AuflÑsung des PachtverhÄltnisses bzw. bis zum freiwilligen Verzicht der Stromlieferung zu VerfÇgung.



3Stand 27. Feb.1999 3Bei Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen gegenÇber dem Verein erfolgt eine Unterbrechung der Stromlieferung, bis der zuzahlende Betrag, einschlieÉlich des Pauschalbetrages und sonstiger noch offener Kosten, eingegangen ist.Å 11 Allgemeine BestimmungenDie Vereinsmitglieder verpflichten sich, die in dieser Stromordnung festgelegten Richtlinien zu beachten. Jedes Mitglied sollte darauf achten, daÉ durch elektrische Energie andere Mitglieder nicht zu Schaden kommen oder belÄstigt werden, z.B. durch Çberlaute Musikanlagen u.Ä. .Å 12 SchluÉbestimmungenDie vorgenannten AusfÇhrungen enthalten ErgÄnzungen zur Vereinssatzung.Bei Feststellung und Zuwiderhandlungen kann durch den Vorstand gemÄÉ Ziffer 3.3.2. der Vereinssatzung die KÇndigung ausgesprochen werden. Mit Beendigung der Vereinsmitglied-schaft entfÄllt die GeschÄftsgrundlage zwischen Verein und Mitglied, so daÉ zeitgleich auch das PachtverhÄltnis endet.Die vorstehende Stromordnung wurde in der Jahreshauptversammlung am 19. MÄrz 1994 angenommen. In der Jahreshauptversammlung am 27. Februar 1999 wurden die Ö 4 und 12 durch BeschluÉ geÄndert.Dadurch werden alle in den vorherigen Versammlungen gefaÉten BeschlÇsse zur Verstromung unserer Anlage hinfÄllig.



EhrungsordnungdesKleing�rtnervereinsWaldauer Wiesen e.V.1921



Ehrenordnungdes Kleing�rtnervereins „Waldauer Wiesen e.V.“Seite - 1 1I. Allgemeines:Die nachfolgenden Grunds�tze sollen dazu dienen, besonders Leistungen verdienter Mitglieder und anderer Personen, die sich zum Wohle des Vereins eingesetzt haben in angemessener Form zu w�rdigen. Sie sollen aber auch verhindern, dass Ehrungen wahllos und allzu zahlreich vorgenommen werden.Ä 1Jahresehrungen fÅr besondere LeistungenZu den Jahresehrungen, die der Stadt- und Kreisverband Kassel der Kleing�rtner e. V. durchf�hrt, sollen solche Mitglieder vorgeschlagen werden, die sich im abgelaufenen Gartenjahr �ber das normale Ma� hinaus f�r den Verein und seine Interessen eingesetzt haben. Ä 2Ehrennadel
 Mit der Vereinsnadel in Bronze werden Mitglieder ausgezeichnet, die sich in den letzten f�nf Jahren �ber das normale Ma� hinaus f�r den Verein und seine Interessen eingesetzt haben.
 Die Vereinsnadel in Silber erhalten die Empf�nger der Ehrenplakette.
 Die Vereinsnadel in Gold wird an die Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzenden verliehen. Ä 3EhrenplaketteDie Ehrenplakette erhalten Mitglieder, bzw. Mitgliederfamilien, die dem Verein mindestens 15 Jahre angeh�ren sollten und sich durch besondere Leistungen f�r denVerein oder die Kleingartenorganisation verdient gemacht haben.Sie erhalten die Vereinsnadel in Silber.



Ehrenordnungdes Kleing�rtnervereins „Waldauer Wiesen e.V.“Seite - 2 2Ä 4Zu Ehrenmitgliedern k�nnen ernannt werden:a. Mitglieder mit mindestens 15-j�hriger Vereinszugeh�rigkeit, die durch ihre T�tigkeit im Vorstand oder einem anderen Organ des Vereins Leistungen erbracht haben, die �ber das normale Ma� hinausgehen.b. Andere Personen, die als Nichtmitglieder zum Wohle des Vereins t�tig geworden sind.c. Personen des �ffentlichen Lebens, die an den Vereinsinteressen besonderen Anteil genommen haben.Sie erhalten die Vereinsnadel in Gold. Ä 5EhrenvorsitzendeZu Ehrenvorsitzenden k�nnen ehemalige Vorsitzende ernannt werden, wenn sie dieses Amt mindestens 10 Jahre bekleidet haben und durch ihre T�tigkeit sichtbare Erfolge f�r den Verein erzielt haben.Sie erhalten die Vereinsnadel in Gold. Ä 6BefreiungDie Tr�ger der Ehrenplakette sind von der Ableistung der Gemeinschaftsarbeit befreit. Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind von der Ableistung der Gemeinschaftsarbeit und der Betragsleistung befreit.Ä 7AntrÇge und Entscheidung Åber EhrungenAntr�ge f�r Ehrungen kann jedes Vereinsmitglied stellen. Sie m�ssen schriftlich mit Begr�ndung beim Vorstand eingereicht werden. �ber die Antr�ge ber�t und 



Ehrenordnungdes Kleing�rtnervereins „Waldauer Wiesen e.V.“Seite - 3 3beschlie�t der Vorstand in geheimer Abstimmung. Eine Ehrung wird vorgenommen, wenn mehr als die H�lfte der Vorstandsmitglieder dieser zustimmen.Ä 8AushÇndigung der UrkundeDer zu Ehrende erh�lt eine Urkunde, die der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung, der stellvertretende Vorsitzende, �berreicht. Hierzu kann dem zu Ehrenden noch ein besonderes Geschenk �bergeben werden. Der Vorsitzende sollte in seiner Rede auf die besonderen Leistungen eingehen, die zu der Ehrung gef�hrt haben. Ä 9GeburtstageVereinsmitglieder, ab dem 65. Lebensjahr, erhalten eine Geburtstagskarte. Funktion�re des Vereins erhalten ohne R�cksicht auf ihr Alter eine Geburtstagskarte. Ä 10HochzeitenBei Gr�ner, Silberner und Goldener Hochzeit erhalten die Mitglieder eine Karte, einen Blumenstrau� und ein Geschenk bzw. Betrag in H�he von 60,-- €.Ä 11TodesfÇlleVerstorbene Mitglieder werden mit einem Kranz geehrt, ersatzweise (z. B. bei Urnenbeisetzung) wird ein Betrag in H�he von 60,-- € f�r Grabpflege zur Verf�gung gestellt. Ä 12InkrafttretenDiese Grunds�tze treten am 01. April 1998 in Kraft.



Ehrenordnungdes Kleing�rtnervereins „Waldauer Wiesen e.V.“Seite - 4 4Ehrungen aus der Vergangenheit sind hiervon nicht betroffen.


